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Sehr geehrter Herr Abgeordneter,

seitens der Bundesregierung beantworte ich die Frage wie folgt:

Frage:
Plant die Bundesregierung Maßnahmen zur Unterstützung von deutschen 
Unternehmen mit Standorten in der Ukraine und welche weiteren 
Maßnahmen plant sie darüber hinaus, um die Volkswirtschaft der Ukraine in 
Kriegszeiten aus Deutschland heraus zu stützen?

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird von der Bundesregierung 

aufs Schärfste verurteilt. Alle Kraft und Anstrengung müssen dahin gehen, den 

Krieg zu beenden und das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern.

Der Krieg hat unmittelbare Auswirkungen auf laufende Programme der 

Bundesregierung in der Ukraine. Wie in der Anlage ersichtlich, pflegt das 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zahlreiche 

Kooperationen mit der Ukraine, die auch die Volkswirtschaft der Ukraine im 

weiteren Sinne betreffen. Einige Programme müssen aufgrund der 

Sicherheitslage bis auf weiteres pausieren.

Antwort:

Der Schlitz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMWK können Sie der 
Datenschutzerklärung auf www.bmwk.de/Datenschutzerklärung entnehmen.
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Für deutsche Unternehmen stehen darüber hinaus weiterhin die 

Absicherungsinstrumente der Exportkredit- und Investitionsgarantien 

grundsätzlich zur Verfügung.

Außerdem laufen intensive Arbeiten an einem Kreditprogramm für die 

deutsche Wirtschaft, das von der KfW aufgelegt werden soll. Zwingende 

Voraussetzung für das Programm ist eine beihilferechtliche Regelung. Die 

Europäische Kommission hat am 23. März 2022 nach Konsultation der 

Mitgliedstaaten einen befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen, ähnlich wie 

er im Zuge der Corona-Pandemie geschaffen wurde, vorgelegt (sogenanntes 

Temporary Crisis Framework, TCF). Das TCF wird derzeit in nationale 

Anwendungsbestimmungen (sogenannte Bundesregelungen) überführt, die der 

Europäischen Kommission zeitnah zur Genehmigung vorgelegt werden.

Hiermit wird grundsätzlich auch die Hilfe von Unternehmen mit Standorten in 

der Ukraine ermöglicht.

Mit freundlichen Grüßen

Udo Philipp


